
Der Senator für Umwelt,  
Bau und Verkehr  

24, 04 

 Bremen, den 15.4.2014 

Tel. 361-5604 (Leferink),  
Tel. 361 59232 (Kumpfer) 

Tel. 361-4136 

 Deputation für Umwelt, Bau, 
Verkehr, Stadtentwicklung 

und Energie (S) 

Bericht der Verwaltung 

für die Sitzung der  
Deputation für Umwelt, Bau, Verkehr, Stadtentwicklung und Energie 

am 24.04.2014 

 

Projektübersichtsplan („Masterplan“) zur Kontaminationsbearbeitung im Tanklager 
Bremen-Farge und Planungen zur Stilllegung  

 

A. Sachdarstellung 

I. Die Abgeordneten Frau Dr. Schaefer von der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen und Herr 
Gottschalk von der Fraktion der SPD haben um einen Bericht über den Masterplan zur 
Kontaminationsbearbeitung im Tanklager Bremen-Farge gebeten. 

II. Der Abgeordnete Pohlmann von der Fraktion der SPD hat ergänzend um Information über 
die Pläne der Bundeswehr zur Stilllegung des Tanklagers gebeten.  

 

Die Verwaltung legt dazu den nachfolgenden Bericht vor:  

I. Masterplan Tanklager 

Mit Schreiben vom 18.3.2014 hat das Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienst-
leistungen der Bundeswehr, Kompetenzzentrum Baumanagement Hannover, den Projekt-
übersichtsplan („Masterplan“) der Oberfinanzdirektion Niedersachsen, Bau und Liegenschaf-
ten zur Kontaminationsbearbeitung im Tanklager Bremen-Farge vom 4. März 2014 vorge-
legt.  

Der Projektübersichtsplan stellt die bisherige Bearbeitung seit 2006 sowie die aktuelle und 
die aus fachlicher Sicht mittel- bis langfristig planbare Gesamtstrategie zur Kontaminations-
bearbeitung auf der Liegenschaft bis voraussichtlich 2046 dar. Er enthält die grobe Vorpla-
nung auf Basis des aktuellen Wissenstandes.  

- Verladebahnhof I, 

- Verladebahnhof II 

- Hafenbereich und  

- sonstige „Kontaminationsverdächtige Flächen“ (KVF) im Bereich des Tanklagers 
Bremen 



Der Fortschritt der Maßnahmen ist von vielen Faktoren abhängig, so dass der beigefügte 
Projektübersichtsplan nur eine Vorausschau zum aktuellen Zeitpunkt wiedergeben kann und 
immer wieder an die jeweiligen Verhältnisse angepasst werden muss. Alle Sanierungsmaß-
nahmen sollen durch halbjährliche Sachstandsberichte dokumentiert werden.  

Zu den einzelnen Sanierungsbereichen werden folgende Maßnahmenpakete benannt.  

 

Verladebahnhof I 

Im Bereich des Verladebahnhofes I stehen zunächst noch Untersuchungen zur abschließen-
den Abgrenzung der Schadstoffausbreitung an. 

Bereits parallel zu den laufenden Untersuchungen soll auch am Verladebahnhof I eine 
Grundwasserreinigungsanlage zur Sicherung des Grundwasserabstroms in Betrieb genom-
men werden. Die Grundwassersanierung soll ca. 20 Jahre betrieben werden. 

Zusätzlich ist eine In-Situ Sanierung der bereits eingetretenen Grundwasserverunreinigun-
gen vorgesehen. Vor Beginn der Ausführungsplanung sollen dafür entsprechende Vorversu-
che durchgeführt werden. Die Planung für die In-Situ-Sanierung soll sowohl die vom Verla-
debahnhof I als auch vom Verladebahnhof II ausgehende Grundwasserkontamination einbe-
ziehen. 

Zur Überwachung des Sanierungserfolges nach Abschluss der Sanierungsmaßnahmen ist 
ein voraussichtlich ca. zehnjähriges Grundwassermonitoring vorgesehen. 

 

Verladebahnhof II 

Im Bereich des Verladebahnhofes II sind die Erkundungen der Boden- und Grundwasserkon-
taminationen weitgehend abgeschlossen. 

Aktuell erfolgt eine Grundwassersanierung im Eintragsbereich der Schadstoffe sowie zur Si-
cherung des Abstromes. Die Grundwassersanierung soll ca. 20 Jahre fortgesetzt und dabei 
intensiviert werden.  

Um trotz der großflächigen Ausbreitung schon innerhalb der nächsten zwei Jahrzehnte Ver-
besserungen der Grundwasserqualität außerhalb des Tanklagers erreichen zu können, wird 
eine zusätzliche In-Situ Sanierung der Grundwasserverunreinigungen erforderlich. Vor Be-
ginn der Ausführungsplanung sollen dafür entsprechende Vorversuche durchgeführt werden. 
Die Planung für die In-Situ-Sanierung soll sowohl die vom Verladebahnhof I als auch vom 
Verladebahnhof II ausgehende Grundwasserkontamination einbeziehen. 

Zur Überwachung des Sanierungserfolges nach Abschluss der Sanierungsmaßnahmen ist 
ein voraussichtlich ca. zehnjähriges Grundwassermonitoring vorgesehen.  

 

Hafen  

Im Bereich des Hafens sind noch Untersuchungen zur Abgrenzung der Boden- und Grund-
wasserverunreinigungen erforderlich. Nach Abschluss der Untersuchungen folgt voraussicht-
lich eine Sanierung mit Grundwassermonitoring.  



Zur Überwachung des Sanierungserfolges nach Abschluss der Sanierungsmaßnahmen ist 
ein voraussichtlich ca. fünfjähriges Grundwassermonitoring vorgesehen.  

 

Sonstige Tanklagerflächen 

Neben den vorgenannten Sanierungsbereichen sind in 2013 die KVF mit mittlerem und eini-
ge mit geringem Verdachtspotential orientierend untersucht worden. Dabei hat sich für die 
Bereiche  

• KVF 36-41, potentielle Überlauf- und Ablagerungsstellen, 
• KVF 54, Altablagerung und , 
• KVF 46, 48, 50, 52, 56, Verteilerstationen der Behälterblöcke  

weiterer Untersuchungsbedarf für die Gefährdungsabschätzung ergeben.  

Gegenwärtig wird davon ausgegangen, dass gegebenenfalls für einige der potentiellen Über-
lauf- und Ablagerungsstellen und die Altablagerung Sanierungsmaßnahmen erforderlich 
werden könnten. In diesen Bereichen wird zurzeit eher mit einem Sanierungsbedarf durch 
Bodenaustausch gerechnet. In dem Fall wäre der Sanierungserfolg durch entsprechende 
Bodenbeprobung zu belegen. 

 

Vorläufiges Fazit  

Die vorgelegten Unterlagen „Projektübersichtsplan zur Kontaminationsbearbeitung im TL 
Farge“ vom 04.03.2014 erscheinen aus heutiger Sicht schlüssig. Die Planung geht von ei-
nem Sanierungszeitraum bis 2036 und einem Nachsorge-Monitoring bis 2046 aus. Die ein-
zelnen Maßnahmen werden, wenn möglich parallel durchgeführt. Untersuchungen für In-
Situ-Maßnahmen sind bereits ab 2014 vorgesehen. 

Im Interesse der Transparenz wird der Plan auf der Internetseite des 
sorts www.umwelt.bremen.de unter dem Stichwort Tanklager Farge veröffentlicht.  

 

II. Stilllegung des Tanklagers 

Das Bundesministerium der Verteidigung, abgestimmt mit dem Bundesministerium der Fi-
nanzen, hat dem Senat der Freien Hansestadt Bremen am 25. März 2014 u. A. mitgeteilt: 

„Die Bundeswehr beabsichtigt, das Tanklager Bremen-Farge zeitnah an die Bundes-
anstalt für Immobilienaufgaben (BlmA) abzugeben. Aus diesem Grunde finden Ge-
spräche zu den genauen Voraussetzungen einer Zuführung der Liegenschaft statt.  

Ein Vertrag mit einer Fachfirma zum Stillstandsbetrieb des Tanklagers sollte bisher 
die zivile Anschlussnutzung bei einer Veräußerung des Tanklagers gewährleisten. 
Die Bundeswehr wird diesen Vertrag kündigen; er endet mit Ablauf des 30. Juni 2014. 
Dies ist ein erster Schritt zu der von der Bundeswehr in die Wege geleiteten, endgül-
tigen Stilllegung des Tanklagers im Einvernehmen mit den zuständigen Landes- und 
Kommunalbehörden, womit eine Wiederinbetriebnahme des Tanklagers Bremen-
Farge und eine zivile Anschlussnutzung ausgeschlossen sein werden.“ 

http://www.umwelt.bremen.de/


Die dafür notwendigen immissionsschutzrechtlichen Verfahren würden zu gegebener Zeit 
von der Gewerbeaufsicht Bremen durchzuführen sein.  

Die Verantwortung für die Sanierung der Altlasten auf dem Gelände des Tanklagers liegt 
aufgrund der Regelungen des Bundesbodenschutzgesetzes auch künftig beim Bund.    

Mit Aufgabe des Tanklagers und Ausschluss der zivilen Nachnutzung ergeben sich für Erho-
lungsnutzung, Waldwirtschaft und Naturschutz auf dem Gelände des ehemaligen Tanklagers 
neue Regelungserfordernisse und ggf. Möglichkeiten.  

 

B. Beschlussvorschlag 

Die städtische Deputation für Umwelt, Bau, Verkehr, Stadtentwicklung und Energie nimmt 
den Bericht zur Kenntnis. 

Sie bittet den Senator für Umwelt, Bau und Verkehr, die Deputation zu gegebener Zeit über 
mit dem Bund getroffene Vereinbarungen und Schritte der Stadtgemeinde Bremen zur Still-
legung und Nachnutzung zu unterrichten.    

 

 

Anlage: Projektübersichtsplan der Oberfinanzdirektion Niedersachsen, Bau und Liegenschaften zur Kontaminati-
onsbearbeitung im Tanklager Bremen-Farge vom 4. März 2014. 
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